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Axpo Services AG | Parkstrasse 23 | 5401 Baden | Switzerland

Eidgenössisches Starkstrominspektorat
Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf

z. Kenntnis
ESTI

an:

ihr Kontakt Roland Kübler, Rechtskonsulent Netze
E-Mail Roland.kuebler@axpo.com

Direktwahl T +41 56 200 32 88
Datum 19. Mai 2025

Axpo / SBB-Freileitung Aathal - Uster (etc.), anstehendes Plan­
genehmigungsgesuch für eine Anpassung; Verpflockung/Aus- 
steckung
Mitteilung Austausch mit Grundeigentümer bzw. dessen Vertre­
ter

Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei erhalten Sie je eine Kopie der Schreiben des Rechtsvertreters eines betroffe­
nen Grundeigenütmers vom 13. Mai 2025 sowie der Axpo Grid AG vom 19. Mai 2025 
zu Ihrer Kenntnis.

Rechtskonsulent Netze

Beilagen: Erwähnt

Axpo Services AG
Parkstrasse 23 | 5401 Baden | Switzerland
+41 56 200 31 11 | www.axpo.com

mailto:Roland.kuebler@axpo.com
http://www.axpo.com


Kopie.
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Axpo Grid AG | Parkstrasse 23 | 5401 Baden | Switzerland

Einschreiben
Niklaus Rechtsanwälte
Herr Dr.iur. Jörg Niklaus
Lagerstrasse 14
8600 Dübendord

ihr Kontakt Roland Kubier, Rechtskonsulent Netze
E-Mail Roland.kueber@axpo.com

Direktwahl T +41 56 200 32 88
Datum 19. Mai 2025

Axpo / SBB-Freileitung Aathal-Uster (etc.), anstehendes Plan­
genehmigungsgesuch für eine Anpassung; Verpflockung/Aus- 
steckung auf dem Grundstück Ihres Mandanten

Sehr geehrter Herr Kollege

Hiermit bestätigen wir den Erhalt Ihres Schreibens vom 13. Mai 2025. Wir halten 
dazu Folgendes fest:

Vor dem Hintergrund, dass wir uns mit Ihrem Mandanten bisher nicht über die für 
die vorgesehene Anpassung der genannten Axpo / SBB-Freileitung erforderlichen pri­
vaten Rechte verständigen konnten und die öffentliche Auflage des Projekts bevor­
steht, verzichten wir auf die von Ihnen geforderten Ausführungen zum Projekt.

Betreffend der von uns auf den 6. Juni 2025 angekündigten Verpflockung werden wir 
Ihren Mandanten gerne vorgängig kontaktieren. Selbstverständlich kann er an der 
Aussteckung persönlich teilnehmen. Bekanntlich ist die Ausstockung bzw. Verpflo­
ckung im Gelände eine der Voraussetzungen für die öffentliche Planauflage. Insoweit 
sind wir darauf angewiesen, diese vornehmen zu können. Aus diesem Grund erlau­
ben wir uns, dieses Schreiben (mit einer Kopie Ihres Schreibens) der erstinstanzli­
chen Plangenehmigungsbehörde (Eidgenössisches Starkstrominspektorat, ESTI) zu­
kommen zu lassen.

Wir erwarten unsererseits, dass Ihr Mandant die Kontaktnahme ermöglicht und auch 
getroffene Vereinbarung - in zeitlicher Hinsicht - einhält. Zur Vermeidung von Verzö­
gerungen bei der Aussteckung behalten wir uns weitere Kontaktaufnahmen sowie al­
lenfalls den Beizug des ESTI vor.

Axpo Grid AG
Parkstrasse 23 | 5401 Baden | Switzerland
+41 56 200 31 11 | www.axpo.com

mailto:Roland.kueber@axpo.com
http://www.axpo.com


□XPO

Wir bedanken uns für die Kenntnisahme und die Bemühungen.

Roland Kühler Stefan Eckert
Rechtskonsulent Netze Projektmanager Leitungen und Unterwerke

Kopie per A-Post (mit Beilage gemäss Schreiben):
Eidgenössisches Starkstrominspektorat, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
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Niklaus Rechtsanwälte

Axpo Grid AG
Frau Stephanie Schrader 
Parkstrasse 23 
5401 Baden

Niklaus Rechtsanwälte
Lagerstrasse 14 

CH-8600 Dübendorf

Tel. +4144 545 25 00
Fax +4144 545 25 01

www.niklaw.ch

Dübendorf, 13. Mai 2025

Axpo / SBB-Leitung Aathal - Uster*, Verlegung der Freileitung

Sehr geehrte Frau Schrader

Herr Jürg Guyer hat uns mit der Wahrung seiner Interessen beauftragt. Die Voll­
macht liegt bei.

Nach summarischer Prüfung der uns vorliegenden Unterlagen stellt sich die zentrale 
Frage, worin das aktuelle öffentliche Interesse für die geplante Verlegung der Frei­
leitung mit der angedachten Leitungsführung liegt. Wir bitten Sie höflich um ent­
sprechende Aufklärung bis zum 31. Mai 2025.

Ihr Schreiben vom 8. Mai 2025 haben wir zur Kenntnis genommen. Wir bitten Sie, 
Herrn Brian Müller mitzuteilen, dass er sich am 5. Juni 2025 bei unserem Mandan­
ten telefonisch unter 076 454 28 76 melden soll, um den Absteckungstermin vom 
6. Juni 2025 abzusprechen. Unser Mandant will dabei sein, ansonsten gibt er kein 
Einverständnis für das Betreten seines Grundstückes.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Freunc liehe Grüsse

DrcdÄjg Nildaus 
IRgcHtsanwalt 
Telefon 
m

direkt: 044 545 25 04 
aus@niklaw.ch

Beilagen: Kopie Vollmacht vom 8. Mai 2025

http://www.niklaw.ch
mailto:aus@niklaw.ch

